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ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 1 bis 11 BauNVO)

GRÜNFLÄCHEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND
FÜR DIE ÖRTLICHEN HAUPTVERKEHRSWEGE
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Grünflächen

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Geltungsbereich

MD

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND WALD
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6, § 191
und § 201 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Dorfgebiete
(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)WA

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE
ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG
SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN;
ANLAGEN, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGE MAßNAHMEN,
DIE DEM KLIMAWANDEL ENTGEGENWIRKEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2b, 4 und Abs. 4  BauGB)

Trafostation

Straßen, örtlich

Straßen, überörtlich

Feldweg

Darstellung als Hinweis

283 Flurstückgrenze mit Flurstücknummer

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Stromleitungen

MI
Mischgebiete
(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO)

Gewerbegebiete
(§ 1 Abs. 2 Nr. 10 BauNVO)GE

EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN ZUR VERSORGUNG MIT
GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN
UND PRIVATEN BEREICHS, FLÄCHEN FÜR DEN GEMEIN-
BEDARF, FLÄCHEN FÜR SPORT- UND SPIELANLAGEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2a und Abs. 4 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

Feuerwehr

Bestandsgebäude
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